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Rechtlicher Überblick über Lizenzierungen

Lizenzgegenstand – was kann lizenziert werden?

Lizenzvertrag – wie kann lizenziert werden?

Welche rechtlichen Risiken bestehen bei einer 
Lizenzierung?



Lizenzgegenstand – was kann lizenziert werden?

Marken
Know how
Patente/Erfindungen

Bei Büchern, Filmen und Games werden urheber-
rechtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte 
eingeräumt



Lizenzgegenstand – was kann lizenziert werden?

Buch als Sprachwerk i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG
Film als Filmwerk i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG
Games als Filmwerk i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG
und Computerprogramm i.S.v. § 69a UrhG
Figuren in Games als Werk der bildenden Kunst 
i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG



Lizenzgegenstand – was kann lizenziert werden?

Voraussetzung: individuelle schöpferische Leistung

des Gesamtwerks oder
einzelner Werkteile, wenn sie isoliert betrachtet 
eine hinreichende schöpferische Gestaltungskraft 
aufweisen.



Lizenzgegenstand – was kann lizenziert werden?

Beispiele für individuelle schöpferische Leistung :

atypische Handlungsverläufe oder Schauplätze:
„Raptor“ bei Bioshock

Figuren: 
„Pippi Langstrumpf“ oder „Darth Vader“



Der Lizenzvertrag – wie lizenziere ich?

Arten von Lizenzverträgen:

Vertriebslizenz

Herstellungslizenz

Gebrauchslizenz



Der Lizenzvertrag – wie lizenziere ich?

Umfang der Lizenz:

Einfache Lizenz

Alleinige Lizenz

Exklusive Lizenz



Welche rechtlichen Risiken bestehen bei der 
Lizenzierung?

Verletzung von Urheberrechten
Verletzung von Markenrechten
Verletzung von Patentrechten
Verletzung von Lizenzen
Verletzung von Wettbewerbsrechten

Rechtsfolgen: Schadensersatz- und 
Unterlassungsansprüche



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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